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Antrag: Statutenanpassung  
 

Beschlussfassung durch Mitgliederversammlung 

Antragsteller Vorstand 

Datum: 28. Mai 2026 

 

1 | Antrag

Die Mitgliederversammlung genehmigt die Statutenanpassung bezüglich Kompetenzen zur Ernennung und 

Abberufung von Leitungsfunktionen (§ 29f).

2 | Anpassung Statuten 

Die Statuten der Arche Zürich sind so offen gefasst, dass sie möglichst grossen Bestand haben und nur sel-

ten angepasst werden müssen. Sie enthalten zwar die minimalen Anforderungen des Gesetzes, verzichten 

aber auf weitergehende Regelungen. Diese sind entweder im Organisationsreglement festgehalten (vom 

Vorstand erlassen) oder in Regelungen auf operativer Ebene (Kompetenz Geschäftsführung/Leitungskreis). 

 

Um auch für die Zukunft möglichst flexibel aufgestellt zu sein, soll in den Statuten lediglich die Ernen-

nung/Abberufung der «nicht verhandelbaren Funktionen» festgelegt werden. Dies betrifft die Gesamtleitung 

und die Leitung Finanzen. Die Ernennung/Abberufung weiterer Mitglieder von Geschäftsführung/Leitungs-

kreis wird vom Vorstand im Organisationsreglement geregelt. Dabei soll diese Kompetenz im Normalfall 

(«wenn alles gut läuft») bei der Gesamtleitung liegen, wobei der Vorstand im Einzelfall diese Kompetenz an 

sich ziehen kann («unruhige Zeiten», Krisensituation). In jedem Fall obliegt dem Leitungskreis ein angemes-

senes Anhörungsrecht.  

 

Anpassung Statuten Arche Zürich: 

 

§ 29 Der Vorstand entscheidet über alle Geschäfte, für die nicht ausdrücklich die Mitglieder-

versammlung zuständig ist. Zu seinen Aufgaben und Befugnissen gehören: 

… 

f. Ernennung und Abberufung der Gesamtleitung sowie der Leitung Finanzen Ge-

schäftsführungsmitglieder und der Gesamtleiterin bzw. des Gesamtleiters 

… 

 

 

ANHANG: Vollständige Statuten mit Anpassungen 








